
Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Art. 1 bis 6 des Beschlusses für nichtig zu erklären; 

— hilfsweise, Art. 4 des Beschlusses für nichtig zu erklären, 
soweit darin die Rückzahlung der Beihilfen angeordnet wird, 
und 

— der Kommission sämtliche Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klagegründe und wesentlichen Argumente sind die gleichen 
wie in der Rechtssache T-3/14, Anudal Industrial/Kommission. 

Klage, eingereicht am 3. Januar 2014 — Inditex und 
Naviera Nebulosa de Omega/Kommission 

(Rechtssache T-10/14) 

(2014/C 52/99) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerinnen: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, 
Spanien) und Naviera Nebulosa de Omega, AIE (Las Palmas 
de Gran Canaria, Spanien) (Prozessbevollmächtigte: Rechts
anwälte J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Saline
ro, A. Lamadrid de Pablo und A. Biondi) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerinnen beantragen, 

— den angefochtenen Beschluss für nichtig zu erklären, soweit 
darin das als das spanische Leasing-Modell bezeichnete Maß
nahmenpaket als eine mit dem Binnenmarkt unvereinbare 
neue staatliche Beihilfe eingestuft wird; 

— hilfsweise, die Art. 1 und 4 des angefochtenen Beschlusses 
für nichtig zu erklären, in denen die Investoren der wirt
schaftlichen Interessenvereinigungen als Empfänger der an
geblichen Beihilfen und als die einzigen Adressaten der Ein
ziehungsanordnung bezeichnet werden; 

— hilfsweise, Art. 4 des angefochtenen Beschlusses für nichtig 
zu erklären, soweit er die Rückzahlung der angeblichen Bei
hilfen anordnet; 

— Art. 4 des angefochtenen Beschlusses für nichtig zu erklären, 
soweit er Ausführungen zur Rechtmäßigkeit der zwischen 
den Investoren und anderen Einrichtungen geschlossenen 
privatwirtschaftlichen Verträge enthält, und 

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klagegründe und wesentlichen Argumente sind die gleichen 
wie in der Rechtssache T-700/13, Bankia/Kommission. 

Klage, eingereicht am 6. Januar 2014 — Simet/Kommission 

(Rechtssache T-15/14) 

(2014/C 52/100) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Simet SpA (Rossano Calabro, Italien) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwälte A. Clarizia und P. Clarizia) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den Beschluss K(2013) 6251 endg. der Kommission vom 2. 
Oktober 2013 betreffend ein Verfahren nach Art. 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und 
Art. 62 des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum (Staatliche Beihilfe SA.33037 [2012/C] — Ita
lien — Ausgleich für SIMET SpA für öffentliche Verkehrs
dienste in den Jahren 1987 bis 2003) für nichtig zu erklä
ren; 

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klage richtet sich gegen den Beschluss K(2013) 6251 endg. 
der Europäischen Kommission vom 2. Oktober 2013, dem zu
folge Ausgleichszahlungen an Simet, die durch ein Urteil des 
italienischen Consiglio di Stato zugesprochen und von den na
tionalen Behörden angemeldet worden seien, eine staatliche Bei
hilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV darstellten und nicht 
von der Pflicht zur vorherigen Anmeldung nach Art. 17 Abs. 2 
der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 befreit seien. 

Simet vertritt hierzu die Ansicht, dass die von dem nationalen 
Gericht entschiedene Streitigkeit den Ersatz des Schadens betref
fe, der ihr aufgrund der Rechtswidrigkeit bestimmter Aspekte 
der Rechtsakte des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr 
betreffend öffentliche Dienstleistungen im interregionalen Stra
ßenverkehr im Zeitraum von 1987 bis 2003 entstanden sei.
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Zur Stützung ihrer Anträge macht die Klägerin geltend: 

1. Die nationalen Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage das 
Ministerium ihre unternehmerische Tätigkeit in dem im Ur
teil des Consiglio di Stato geprüften Zeitraum geregelt habe, 
seien mit der Verordnung Nr. 1191/69 unvereinbar; diese 
verbiete den Mitgliedstaaten infolge der Änderungen durch 
die Verordnung (EWG) Nr. 1893/91, Unternehmen, die wie 
Simet interregionale Linienbusdienste erbringen würden, ge
meinwirtschaftliche Verpflichtungen aufzuerlegen. 

2. Entgegen dem Vorbringen der Kommission seien ihr ge
meinwirtschaftliche Verpflichtungen auferlegt worden, da 
ihr die vom Ministerium erteilten Genehmigungen in Form 
von Konzessionen zur Erbringung interregionaler Linienbus
dienste in Übereinstimmung mit italienischem Recht keiner
lei Eigenständigkeit bei der Ausführung ihrer unternehmeri
schen Tätigkeit belassen hätten, die insoweit unmittelbar 
von der Verwaltung auferlegt und vorgegeben gewesen sei. 

3. Es liege ein Verstoß gegen die Grundsätze vor, die für den 
Ersatz des Privaten durch die Verletzung von Unionsrecht 
entstandenen Schadens gälten; danach sei die Behörde eines 
Mitgliedstaats, wenn sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit eine 
gegen Unionsrecht verstoßende Verwaltungsvorschrift erlas
se, verpflichtet, dem Betroffenen den durch die Rechtswid
rigkeit der Vorschrift entstandenen Schaden zu ersetzen. 

4. Jedenfalls sei ihr keine staatliche Beihilfe gewährt worden, da 
die auf den Kriterien der Verordnung Nr. 1191/69 beru
hende Methode zur Ermittlung der ihr als Schadensersatz 
zuerkannten Beträge für die mit gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen belegte Tätigkeit im Straßenverkehr im Zeit
raum von 1987 bis 2003 jegliche Gefahr einer Überkom
pensierung ausschließe. Die Beträge entsprächen lediglich 
den zusätzlichen Kosten, die ihr dadurch entstanden seien, 
dass sie diesen ihr in rechtswidriger Weise auferlegten Ver
pflichtungen nachgekommen sei. 

Beschluss des Gerichts vom 7. Januar 2014 — Lifted 
Research und LRG Europe/HABM — Fei Liangchen 

(Lr geans) 

(Rechtssache T-390/12) ( 1 ) 

(2014/C 52/101) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Der Präsident der Zweiten Kammer hat die Streichung der 
Rechtssache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 355 vom 17.11.2012.
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